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 1 Vorwort 

 
(findet sich im jeweiligen ggfs. zukünftigen Kommunalen Präventionskonzept) 
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2 Einleitung 
 

„Vorbeugen ist besser als Heilen“: Hippokrates wusste es schon 400 v. Chr. Wer vorbeugt, muss später 

nicht oder zumindest weniger heilen. Denn die Heilung ist vermutlich weitaus komplizierter und auch teu-

rer als die Vorbeugung. In den letzten Jahren haben die Folgen fehlender Prävention in der gesellschaft-

lichen Diskussion zunehmend an Bedeutung gewonnen. Zu nennen sind hier insbesondere 

 

 Fälle von Kindesmissbrauch und Kindestötung, die - begleitet von einer breiten öffentlichen Dis-

kussion in den Medien – die Notwendigkeit einer Verbesserung des Kinderschutzes deutlich auf-

gezeigt haben, sowie  

 die wissenschaftliche Aufarbeitung der Ursachen und Bedingungen von Chancenungleichheit 

und (Bildungs-) Benachteiligung. Diese hatte zum Ergebnis, dass nach wie vor eine zunehmende 

Anzahl von Kindern, Jugendlichen und Familien von Armut betroffen ist und somit nicht über die 

gleichen Chancen wie andere Menschen verfügt. Bildungsnähe und Bildungsferne entscheiden 

häufig weiterhin über gesellschaftliche Teilhabe und den Aufstieg durch Bildung.  

 

Mit dem Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes am 1. Januar 2012 wurde eine wichtige Grundla-

ge zur umfassenden Verbesserung des Kinderschutzes geschaffen. Intention des Gesetzes ist, Präventi-

on und Intervention im Kinderschutz gleichermaßen voran zu bringen und alle Akteure zu stärken, die 

sich für das Wohlergehen von Kindern engagieren - angefangen bei den Eltern über den Kinderarzt oder 

die Hebamme bis hin zum Jugendamt oder Familiengericht.  

 

Kernaussage des Bundeskinderschutzgesetzes ist, dass Prävention entscheidend zum gelingenden Auf-

wachsen von Kindern beitragen kann und Kinder nur mit ganzheitlichen unterstützenden Beziehungen 

ihre Persönlichkeit entfalten und nutzen können. Um Familien in schwierigen Lebenssituationen möglichst 

frühzeitig mit Unterstützungsangeboten zu erreichen, müssen die Angebote im Kreis Unna bedarfsge-

recht und einfach zu finden sein. Dies setzt eine eng abgestimmte Zusammenarbeit aller Beteiligten vo-

raus. Eine übergreifende, verbindliche Zusammenarbeit der unterschiedlichen Leistungs- und Unterstüt-

zungssysteme geht nicht nur mit den vorhandenen Ressourcen sparsam um, sie ermöglicht darüber hin-

aus auch einen differenzierteren Blick auf die Lebenssituation von Familien. 

 

Eine kooperative Zusammenarbeit und Kommunikation auf Augenhöhe zwischen allen beteiligten Institu-

tionen ist, wie beispielsweise im Bereich der Frühen Hilfen als erstem Baustein der Präventionskette, ein 

wichtiger Schlüssel zum Erfolg und den Kommunen im Kreis Unna ein wesentliches Anliegen. 

 
Ziel aller präventiven Maßnahmen muss letztlich sein, das Kind in den Mittelpunkt zu stellen und kein 

Kind zurückzulassen! 

 
Die Kinder- und Jugendhilfe 

Der präventive Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe leitet sich aus dem SGB VIII ab. Dort heißt es: „Jeder 

junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverant-

wortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.“  Die Kinder- und Jugendhilfe soll zur Verwirklichung 

dieser Rechte beitragen. Die Kinder- und Jugendhilfe soll positive Lebensbedingungen junger Menschen 

und ihrer Familien erhalten oder schaffen und dabei Benachteiligungen abbauen. Dies beinhaltet neben 

der allgemeinen Förderung aller Kinder, Jugendlicher und Familien Aufgaben, die sich an besonderen 

Anforderungen, Problemlagen bzw. Zielgruppen ausrichten wie z.B. Beratung, ambulante und stationäre 

Jugendhilfe und auch der Kinder- und Jugendschutz. Konkret ist dies u.a.  

 die allgemeine Beratung von Familien, wie die Beratung und Unterstützung von Alleinerziehen-

den sowie von Familien mit Migrationshintergrund,  

 intensive sozialpädagogische Maßnahmen,  

 die Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten und Jugendhilfe im Gerichtsverfahren,  

 Schutzmaßnahmen von Kindern und Jugendlichen bei Kindeswohlgefährdung, 
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 die Übernahme von Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegschaften, 

 Kinder- und Jugendförderung 

 ebenso finanzielle Hilfen. 

 

Darüber hinaus wird der präventive Ansatz der Kinder- und Jugendhilfe durch das 2012 in Kraft getretene 

Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG) sowie die dort beschriebenen Frühen 

Hilfen gestärkt. Kern der Frühen Hilfen ist ein möglichst frühzeitig einsetzendes Informations-, Beratungs- 

und Hilfsangebot für (werdende) Eltern. In diesem Rahmen sind Netzwerke geschaffen bzw. es wird in 

Netzwerken mitgewirkt, um Eltern über notwendige Hilfen zu informieren, die Anzeichen von Kindeswohl-

gefährdung wahrzunehmen, und ggf. die notwendigen Schritte zum Kinderschutz einzuleiten. Hiermit 

werden die Unterstützungssysteme für Kinder, Jugendliche und Familien miteinander verknüpft.  

 

Der Gesundheitsbereich 

Insbesondere die Angebote des Gesundheitsbereiches bieten einen guten Einstieg in die Präventionsar-

beit mit Familien. Ein Grund dafür ist, dass die Angebote des Gesundheitsbereiches selbstverständlicher 

auch von Familien in Anspruch genommen werden, die von Chancenungleichheit und (Bildungs-) Be-

nachteiligung betroffen sind. Damit ist der Gesundheitsbereich ein wichtiger Partner in der Präventions-

landschaft. Der Fachbereich Gesundheit und Verbraucherschutz des Kreises Unna ist für das gesamte 

Kreisgebiet zuständig. Im Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-

Westfalen (ÖGDG NRW) sowie im Schulgesetz NRW sind die Aufgaben des Fachbereiches in Bezug auf 

Kinder und Jugendliche festgeschrieben. Die Sachgebiete Kinder- und Jugendgesundheitsdienst (KJGD) 

sowie Zahnärztlicher Dienst (ZÄD) sind für diese Altersgruppen vorrangig tätig. Die Leistungen des Sozi-

alpsychiatrischen Dienstes, der Schwangerenberatung und die Zusammenarbeit der Gesundheitsförde-

rung/-planung mit anderen Bereichen sind wesentliche Bestandteile der Präventionskette. 

 

Das Regionale Bildungsnetzwerk 

Der Kreis Unna hat 2008 mit dem Land Nordrhein-Westfalen einen Kooperationsvertrag zur „Entwicklung 

eines Bildungsnetzwerkes“ getroffen, das an der Idee einer durchgängigen, möglichst bruchfreien Bil-

dungsbiografie ansetzt. Ziel ist, die Kooperation der Bildungsträger (insbesondere Schulen und Kinderta-

geseinrichtungen) weiter auszubauen. Neben dem Fokus auf das formale Bildungssystem (Schule) neh-

men die informellen Lernbedingungen entscheidenden Einfluss. „Es sind vor allem die dauerhaften Le-

bensbedingungen und die kleinen Lebenskreise in der Familie, der Nachbarschaft und der Gemeinde, die 

Einfluss darauf nehmen, … was aus einem jungen Menschen wird.“ 
1
 

 

Kinder und Jugendliche bestmöglich zu fördern unabhängig von ihrer sozialen Herkunft und damit Sorge 

zu tragen, dass ihnen bestmögliche Bildungschancen und eine Bildungsbiografie ohne Brüche ermöglicht 

wird, bildet den Schwerpunkt aller Präventionsaktivitäten innerhalb von Regionalen Bildungsnetzwerken. 

Vernetzung, Kooperation und Koordination sind dabei unabdingbar. Ziel dieser Kooperation ist es, die 

etablierte Arbeit des Regionalen Bildungsnetzwerkes effektiv in das kreisweite Kommunikations- und 

Steuerungsmodell einzubeziehen. 

 

Das Kommunale Integrationszentrum 

Auf Grundlage des Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW fördert das Land „Kommunale Integrations-

zentren (KI)“, die in Trägerschaft der Kreise und kreisfreien Städte tätig sind. Schwerpunkte der Arbeit 

aller Kommunalen Integrationszentren bilden die Aufgabenbereiche „Integration durch Bildung“ sowie 

„Kommunale Integration als Querschnittsaufgabe“.  

Als konkrete Serviceleistungen bietet das KI Kreis Unna hierzu die Beratung und Qualifizierung von 

Fachkräften und Funktionsträgern, die Implementierung von Eltern- und Sprachbildungsprogrammen, die 

Umsetzung von Projekten, die Erprobung von neuen Strukturen sowie die Koordinierung und Vernetzung 

                                                      
1
 Strohmeier, Klaus Peter (2016). „Soziale Herkunft und die Bedeutung ‚informeller Lernorte‘“. Chancengerechtigkeit und Teilhabe. 

Ergebnisse aus der Forschung. Hrsg. Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). Berlin. 66–72. 
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der Integrationsaktivitäten verschiedener Akteure an. In der Praxis stehen aktuell die Themen Sprachbil-

dung, Unterstützung des Ehrenamtes in der Flüchtlingshilfe, Interkulturelle Kompetenzen für Mitarbei-

ter/innen von Behörden und die Beschulung von neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen im Fo-

kus.  

Bei der Umsetzung arbeitet das KI in der Regel eng mit den Städten und Kommunen im Kreis Unna, den 

Kita-Trägern, den Schulen sowie der Schulaufsicht und anderen Akteuren des Gemeinwesens zusam-

men. 

 

Jobcenter Kreis Unna/ Agentur für Arbeit Hamm / Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA)  

Zum  „Eintritt in das Berufsleben“ nimmt der Kreis Unna mit der Kommunalen Koordinierung seit 2013 am 

Landesvorhaben „Kein Abschluss ohne Anschluss – Übergang Schule – Beruf in NRW“ (KAoA) teil. Ziel 

ist, mittelfristig die Berufsorientierung und Ausbildungschancen von Schülerinnen und Schülern im Kreis 

Unna deutlich zu verbessern. 

Im Rahmen einer strategischen wirkungsorientierten und somit auch nachhaltigen Steuerung sind die 

Teilnahme am Bundesprogramm „Bildung integriert“ und der Aufbau eines datenbasierten Bildungsma-

nagements wichtige Bestandteile. 

Das Angebot der Berufsberatung, inklusive der Berufsorientierung ist eine Pflichtaufgabe der Agentur für 

Arbeit Hamm. Die Fachkräfte bieten diese Dienstleistungen für Schülerinnen und Schüler aller Schulfor-

men, Auszubildende, Studierende und Hochschulabsolvent/innen sowie allen Personen, die erstmals 

eine Berufsausbildung anstreben oder sich beruflich neu orientieren wollen, an. 

Neben dem Handlungsstrang KAoA, der für alle Schülerinnen und Schüler greift, besteht im Jobcenter 

Kreis Unna für Jugendliche, die das 15. Lebensjahr vollendet haben, ein zusätzliches Unterstützungsan-

gebot mit speziell geschulten Vermittlungsfachkräften (Schülerbeauftragte). 

Darüber hinaus bieten Agentur für Arbeit Hamm mit der Jugendberufshilfe und das Jobcenter Kreis 

Unna mit der Jugendberufsagentur ein gemeinsames partnerschaftliches Fördersystem zur berufli-

chen Integration Jugendlicher und junger Erwachsener unter 25 Jahren an. Ziel ist es, den Jugendli-

chen zum höchstmöglichen Berufseinstieg oder zur bestmöglichen Qualifizierung zu verhelfen. Es 

sollen besonders diejenigen angesprochen werden, die es aufgrund ihrer familiären Situation oder 

ihren schulischen Leistungen besonders schwer haben, einen Ausbildungs- oder Ausbildungsplatz zu 

finden. Die verschiedenen Angebote der Rechtskreise (SGB II, SGB III, SGB VIII) sollen bereits früh 

im Prozess synchronisiert werden, um unnötige Parallelbetreuungen auszuschließen und Synergien 

in der Beratung und im Integrationsprozess zu erzielen. Bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

ohne abgeschlossene Berufsausbildung gilt es in erster Linie, eine Ausbildungsstelle zu finden oder 

die Ausbildungsfähigkeit herzustellen. 

 

Nicht zuletzt gilt es die „Landratsinitiative zur Halbierung der Jugendarbeitslosigkeit bis 2020“ gemein-

schaftlich umzusetzen. 

 

 

Alle Akteure 

Im Rahmen der Beteiligung am Landesmodellvorhaben „Kein Kind zurücklassen! Kommunen in NRW 

beugen vor“ (KeKiz), umbenannt in „Kommunale Präventionsketten NRW“ 2017, wird im Kreis Unna seit 

2012 kontinuierlich am Aufbau kommunaler Präventionsketten gearbeitet. Ziel ist, eine durchgehende 

Präventionskette von der Geburt bis zum Eintritt in das Berufsleben aufzubauen und zu unterhalten. Nach 

dem Grundsatz „Vorbeugen ist besser als Heilen“ soll so allen Kindern und Jugendlichen im Kreis Unna 

mehr Chancengleichheit geboten und ihre Entwicklungsperspektiven verbessert werden.  

 

Um sicher zu stellen, dass die notwendige Unterstützung früher und gezielter als bisher bei Kindern und 

ihren Familien ankommt, müssen die vorhandenen Kräfte und Angebote gebündelt und ggfs. bestehende 

Angebotslücken geschlossen werden. Alle Beteiligten in der Kommune, der Kreisverwaltung, in Kitas und 

Schulen, bei Sozialleistungsträgern, freien Trägern, Berufsbildungsträgern, in der Politik und in vielen 

weiteren Bereichen - sind gefordert, zukünftig vernetzt zu arbeiten und systematisch miteinander zu ko-
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operieren. Obwohl eine ressortübergreifende Zusammenarbeit inzwischen selbstverständlich ist, bleibt 

sie zugleich eine der großen Herausforderungen. 

 

In den Kommunen im Kreis Unna schaffen eine Vielzahl verschiedener Fachkräfte bereits heute die 

Rahmenbedingungen für einen funktionierenden Alltag von Familien, z.B. in Kitas und Schulen oder 

durch die Verbesserung der Wohnsituation. 

  

Mit diesem kommunalen Präventionskonzept soll die soziale Infrastruktur in den Kommunen im Kreis 

Unna weiter verbessert werden. Nur so können Qualität und Kooperationen auch bei schwierigen struktu-

rellen Rahmenbedingungen weiter im Blick behalten und im Sinne von „vom Kind aus denken“ weiter 

ausgebaut werden. Das kommunale Präventionskonzept soll für die aktuellen Aufgaben und für zukünfti-

ge Herausforderungen Orientierung bieten. Eine feste Kommunikations- und Steuerungsstruktur (u.a. 

Netzwerke) soll es künftig besser ermöglichen, auf neue Herausforderungen zu reagieren. 

 

Die Präventionskonzepte der beteiligten Kommunen unterscheiden sich, da die regionalen und kommu-

nalen Voraussetzungen und sozialräumlichen Bedingungen eine entscheidende Rolle spielen. Insofern 

sind in dieser Konzeption die kommunalen Ziele und Handlungsansätze mit einem grundlegenden Prä-

ventionsverständnis aller Kommunen im Kreis Unna kombiniert. 
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3 Grundlagen und Präventionsverständnis 
 

Wissenschaftlich ist bestätigt, dass präventive Politik grundsätzlich wirkt und funktioniert.
2
 Präventive 

Politik wird zunehmend notwendiger, weil in unserer immer heterogener werdenden Gesellschaft immer 

mehr Kinder, Jugendliche und Familien einer Unterstützung bedürfen.  

Forschungsergebnisse bieten Erkenntnisse, wie die Präventionslandschaft gut gestaltet werden kann: 

 

 Präventive Angebote müssen verfügbar sein, Qualität ausweisen, kostenfrei, niedrigschwellig, 

problemlösungs- und ausgleichsorientiert sein. Einen guten Zugang bieten insbesondere die Be-

reiche Frühförderung, Bildungsförderung, Vereinssport und Partizipation. Die Vernetzung aller 

Akteure soll dazu beitragen, Präventionsziele besser zu erreichen. Messbare Ziele und Verbind-

lichkeit in der Zusammenarbeit sind zentrale Faktoren für den Erfolg von Präventionsarbeit. 

 

 Den gesellschaftlichen Herausforderungen kann mit kommunaler Präventionspolitik zumindest 

teilweise begegnet werden. Präventionsarbeit erfolgt auf zwei Ebenen: die Beeinflussung des 

Verhaltens der Zielgruppen und die Erhaltung bzw. positive Veränderung der Lebenswelt. Prä-

vention ist immer freiwillig. Die Bedingungen vor Ort, in denen Kinder und Jugendliche aufwach-

sen, sind möglichst förderlich zu gestalten. Insofern ist es eine langfristig angelegte Politik. 

 

 Unter ökonomischem Gesichtspunkten betrachtet, haben Präventionsmaßnahmen einen gesell-

schaftlichen Nutzen und sind eine Form der Sozialrendite, die langfristig zu erwarten ist. Sie zeigt 

sich erst in der Biographie von Kindern und Jugendlichen. Prävention ist somit eine Investition in 

die Zukunft der Kommune. 

 

 Kreise sind am weitesten auf dem Weg, Präventionspolitik zu etablieren, weil dort u.a. die res-

sortübergreifende Kooperation am erfolgreichsten funktioniert. 

 

Allgemein gültige Standards für diese Form der Kooperation sind: 

 

 Partizipation 

 Eltern stärken 

 aufsuchender Ansatz 

 Ungleiches ungleich behandeln 

 Soziale Inklusion 

 Fließende Gestaltung von Übergängen 

 multiprofessionelle Kooperation 

 Armutssensibilität  

 

 

Gemeinsames Präventionsverständnis:  
 

Prävention wird in den Städten und Gemeinden Bergkamen, Bönen, Fröndenberg/Ruhr, Holzwickede, 

Kamen, Lünen, Selm, Werne, der Kreisstadt Unna und in der Kreisverwaltung Unna zukünftig gemeinsam 

– wenn auch mit kommunal unterschiedlicher Ausprägung - gestaltet.  

 

Durch einen Prozess des wechselseitigen Lernens und Unterstützens über die jeweilige Kommune hin-

aus soll sich die präventive Arbeit im Kreis Unna kontinuierlich weiter entwickeln. Deshalb liegt allen Prä-

ventionskonzepten der beteiligten Kommunen im Kreis Unna ein einheitliches Präventionsverständnis 

zugrunde, das sich an zwei Kriterien orientiert. Präventionsangebote im Kreis Unna sollen sich an den 

                                                      
2
 s. Arbeitspapiere wissenschaftliche Begleitforschung des Modellvorhabens Kein Kind zurücklassen! des Landes Nordrhein-

Westfalen und der Bertelsmann Stiftung 2016, u.a. Bd. 10 
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Bedarfen der Kinder und Jugendlichen und nicht an der Sichtweise der Institutionen orientieren („Vom 

Kind her denken“) und sich an den fünf wichtigen Lebensphasen von Kindern und Jugendlichen ausrich-

ten, den 5 „Meilensteinen“: 

 

Meilenstein 1: Eintritt in die Elternschaft/Geburt 

Meilenstein 2: Eintritt in die Kindertagesbetreuung  

Meilenstein 3: Eintritt in die Grundschule 

Meilenstein 4: Eintritt in die weiterführende Schule 

Meilenstein 5: Eintritt in das Berufsleben 

 

Präventionsförderung ist eine Querschnittsaufgabe und macht die Kooperation verschiedener Akteure 

aus den Bereichen Jugendhilfe, Arbeit, Bildung/Schulen, Gesundheit, Sozialleistung, Inklusion, Integrati-

on usw. notwendig. Nur durch eine solche Zusammenarbeit wird es gelingen, insbesondere Familien in 

prekären Lebenslagen in den Mittelpunkt der Präventionsketten zu stellen und sie besser zu erreichen. 

 
Die Kooperationspartner sprechen mit ihren präventiven Projekten explizit die gewählte Zielgruppe in den 

betroffenen Sozialräumen an, z.B. an Fachmessen oder in den Netzwerken Frühe Hilfen und Kinder-

schutz vor Ort. Insofern sind als Ziele die Stärkung betroffener Familien und die Verbesserung der Bil-

dungschancen von ebenfalls betroffenen Kindern und Jugendlichen formuliert.  

Ein gutes Beispiel einer erfolgreichen Kooperation ist das Angebot „Familienorientierter Start (FamoS)“. 

Es bietet Unterstützung und Beratung junger Familien vor und nach der Geburt. Eine qualifizierte Fami-

lienhebamme besucht alle Schwangeren und Mütter mit Neugeborenen in der Geburtsklinik. In enger 

Kooperation mit den Diensten vor Ort vermittelt sie bei Bedarf frühzeitig Beratungs- und Hilfsangebote 

aus den Bereichen Jugendhilfe und Gesundheit. Somit entsteht ein lückenloses Angebot von der Erstbe-

ratung bis hin zur konkreten Hilfe. Die Programmpartner sind das Katharinen-Hospital Unna, das Lebens-

zentrum Königsborn, der Fachbereich Gesundheit und Verbraucherschutz mit der Schwangerschaftskon-

fliktberatungsstelle und die Jugendämter der Städte Bergkamen und Kamen, der Kreisstadt Unna sowie 

des Kreises Unna. 

 

Ein bereits umgesetzter Baustein der Präventionskette ist u.a. ein aktiver Umgang mit den Daten der 

Schuleingangsuntersuchung (SEU). Die Daten der SEU werden umfassender genutzt. Durch eine ver-

bindlich einheitliche Struktur dieser Datenbereitstellung im Kreis Unna wird eine Lücke in der Präventi-

onskette geschlossen. Die Daten werden seitens des Fachbereiches Gesundheit und Verbraucherschutz 

allgemein vorgehalten. Seit 2015 finden mindestens jährliche Auswertungsgespräche auf Fachebene 

zwischen dem Fachbereich Gesundheit und Verbraucherschutz sowie den Jugendämtern im Kreis Unna 

und sukzessive weiteren Fachbereichen statt. Im Rahmen der Auswertungsgespräche werden eine 

passgenaue weitere Differenzierung der Datendarstellung sowie eine passgenaue Angebotsgestaltung 

möglich.  

 

Während mit FamoS und der strukturierten Datenauswertung der SEU eine nachhaltige Präventionsstruk-

tur entstanden ist, gilt es in anderen Bereichen noch Lücken zu schließen.  
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4. Ziele der gemeinsamen Präventionslandschaft 
 

Die entwickelten Ziele bilden die Basis der Präventionsförderung im Kreis Unna: 

 

Leitbild: Die Präventionskette wird vom Kind aus gedacht, aus der Perspektive von Kindern und Fami-

lien. 

 
Leitgedanke: „Alle Kräfte und Institutionen schaffen ein starkes Netz der Angebote, das Kinder, Jugend-

liche und Familien im Kreis Unna trägt.“ 

 

Gesamtziel: Die Struktur der Präventionsarbeit wird in der kommunalen Arbeit verankert. 

 

Hauptziele:

Zielraute
kommunale 

Präventionsketten 
im Kreis Unna

Ziel 1:
Bildung von 

Präventionsketten im Kreis Unna
Jugendhilfe – Bildung – Gesundheit-

Sozialleistungsträger

Ziel 2a
Familien stark machen, 
Eltern aktiv einbeziehen

Ziel  2b
Entwicklungschancen für Kinder 

und Jugendliche verbessern

Ziel 3
kommunale 

Wirtschaftlichkeit 
stärken

eigene Darstellung

 

Handlungsziele:  

 Entwicklung von Qualitätskriterien für die Gestaltung der Präventionslandschaft „Meilensteine des 

gelingenden Aufwachsens“ definieren 

 Netzwerkarbeit weiter qualifizieren  

 Entwicklung einer verbindlichen Struktur der Zusammenarbeit. 

 Partizipation des Kindes/des Jugendlichen/der Familie  
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5. Ziele und Aufgaben der Leistungs- und Unterstützungsbereiche 

Kinder- und Jugendhilfe  

(findet sich im jeweiligen ggfs. zukünftigen Kommunalen Präventionskonzept) 

 

Gesundheitshilfe 

Zu den Aufgaben des Kinder- und Jugendgesundheitsdiensts (KJGD) gehören die Untersuchung und 

Begutachtung vor Einschulung, während der Schulzeit (z.B. bei sonderpädagogischem Förderbedarf) 

sowie vor der Schulentlassung (z.B. 9. Klassen von Förder-, Haupt- und Gesamtschulen). Auch werden 

Untersuchungen z.B. zur Feststellung der Sportfähigkeit, bei hohen Fehlzeiten in der Schule oder bei 

Schulausschluss durchgeführt. Der KJGD bietet als Kooperationspartner der Jugendämter mindestens 

einmal jährlich ärztliche Sprechstunden in Kitas mit Untersuchungsangebot an. Die Durchführung von 

betriebsmedizinischen Aufgaben in Kitas und Schulen ist eine weitere gesetzlich festgeschriebene Auf-

gabe des KJGD. Die Schwerpunkte des KJGD im Rahmen der Prävention liegen bei der Sexualpräventi-

on, der Ernährungsberatung, den Impflückeninterventionsprogrammen (mit Impfungen) und der Verbes-

serung der Inanspruchnahme von Vorsorgeuntersuchungen. Zudem werden Aufgaben des Infektions-

schutzes, wie bei Kopflausbefall, vom KJGD übernommen. In Teilen des Kreisgebiets wird durch den 

KJGD eine Schwangerschaftskonfliktberatung vorgehalten.  

Der Zahnärztliche Dienst (ZÄD) führt schwerpunktmäßig zahnärztliche Untersuchungen in allen Kitas 

sowie Grund- und Förderschulen durch. Dabei erfolgen eine Inspektion der Mundhöhle mit, Erhebung von 

Zahn- und Kieferstatus sowie hieraus anschließend eine individuelle Beratung der Eltern. Im Rahmen der 

sogenannten Gruppenprophylaxe werden vom ZÄD Gesundheitsunterrichte, Informationsveranstaltungen 

(z.B. für Eltern), Multiplikatoren-Schulungen (z.B. für Erzieher und Lehrer), Zahnputzübungen sowie Fluo-

ridierungsmaßnahmen in Kitas, Grund- und Förderschulen durchgeführt. Ferner werden vom ZÄD Gut-

achten/Stellungnahmen zu zahnmedizinischen und gebührenrechtlichen Fragen erstellt sowie eine zahn-

ärztliche Betreuung von Menschen mit Behinderung und Kindern / Jugendlichen mit erhöhtem Karies-

Risiko angeboten. 

Für Frühfördermaßnahmen werden im Fachbereich Gesundheit und Verbraucherschutz Gutachten für 

behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder erstellt. Die Antragsaufnahme sowie die Testdiagnostik 

der Kinder werden durch den Amtsärztlichen Dienst durchgeführt. Ziel der Diagnostik ist behinderten oder 

von Behinderung bedrohten Kindern vom Säuglings- bis zum Einschulungsalter den Zugang zur Nutzung 

adäquater Eingliederungsmaßnahmen wie heilpädagogischer Frühförderung oder Mototherapie zu er-

möglichen. 

 
Um allen Kindern im Kreis Unna einen gesunden Start ins Leben zu ermöglich, muss eine Vielzahl von 

Akteuren für komplex angelegte Maßnahmen gewonnen werden. Besonders Erfolg versprechend sind 

Ansätze in der Lebenswelt. Programme, die im Lebensumfeld der Kinder, Jugendlichen und ihrer Eltern 

verortet sind, werden auch von sozial schwächeren Gruppen genutzt. Sie zielen nicht nur auf eine reine 

Wissensvermittlung ab, sondern sind auf das Training von Lebenskompetenzen ausgerichtet. Hierbei 

sollte eine Verhaltensprävention möglichst immer in Kombination mit einer Verhältnisprävention erfolgen. 

So können schon kleinste gesundheitsfördernde Veränderungen in der Lebenswelt der Kinder und Ju-

gendlichen (= Verbesserung der Verhältnisse) zu einer Veränderung in ihrem Verhalten führen. Dies 

dient gleichzeitig der Förderung der gesundheitlichen Chancengleichheit. Durch eine konsequente sozial-

kompensatorische Ausrichtung von Projekten der Gesundheitsförderung / Prävention kann diesem An-

satz zusätzlich Rechnung getragen werden. Dabei kann die kommunale Gesundheitsberichterstattung als 

Entscheidungsgrundlage für eine gesundheitsfördernde Gesamtpolitik dienen. Dazu werden lokal verfüg-

bare Daten und Informationen zum Gesundheitszustand (z.B. Daten der Schuleingangsuntersuchung) in 

der Kommune / auf Kreisebene erhoben und ausgewertet.  

 
Neben den Daten der Schuleingangsuntersuchungen werden die Daten des ZÄD intern bereits seit Jah-

ren intensiv zur Planung und Koordinierung der Aufgabenwahrnehmung genutzt. Die Zahngesundheit 

stellt einen wichtigen Indikator für Aussagen über das Gesundheitsverhalten der Kinder und ihrer Fami-

lien dar. Zum einen führen ungünstige Ernährungsgewohnheiten gleichermaßen zu einem erhöhten Risi-
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ko für Übergewicht und Zahnerkrankungen. Zum anderen lässt die Zahngesundheit verlässliche Rück-

schlüsse auf die Situation der Körperpflege und das Inanspruchnahme-Verhalten im Hinblick auf 

(zahn)medizinische Versorgungs- und Vorsorgemaßnahmen zu. Aufgrund der veränderten gesetzlichen 

Rahmenbedingungen ist in den Kitas ein steigender Anteil von sehr kleinen Kindern anzutreffen. Folglich 

werden mit Hilfe der erhobenen Daten des ZÄD, bereits Aussagen über das Gesundheitsverhalten der 

kleinsten Kinder und ihrer Familien möglich. In Kombination mit den Schuleingangsdaten können Aussa-

gen über die Gesundheit und das Gesundheitsverhalten einer Vielzahl von Kindern im Kreisgebiet getrof-

fen werden. Wird das einzelne Kind betrachtet, ist es zudem bedeutsam, dass die Kinder durch den ZÄD 

nicht nur einmal, sondern i.d.R. jährlich zahnärztlich untersucht werden.  

 

Aktuell wird durch das Sachgebiet Gesundheitsschutz und Umweltmedizin des Fachbereichs Gesundheit 

und Verbraucherschutz eine verständliche Darstellung der Meldepflichtigen Infektionskrankheiten in Ge-

meinschaftseinrichtungen nach dem Infektionsschutzgesetz erarbeitet. Mit Hilfe dieser Übersicht sollen 

Eltern in Bezug auf Infektionskrankheiten sensibilisiert und zu einem präventiven Verhalten ermutigt wer-

den. Ziel dieser Maßnahme ist, ansteckenden Krankheiten in Gemeinschaftseinrichtungen möglichst we-

nig Spielraum zu geben.  

 

 

Regionales Bildungsnetzwerk (RBN) 

Für die Gestaltung erfolgreicher Bildungsbiografien müssen alle an Bildung Beteiligten (Erziehungsbe-

rechtigte und Institutionen) zusammenarbeiten.  

 
Im RBN Kreis Unna sind in den vergangenen Jahren schwerpunktmäßig die Übergänge in der Kindheits- 

und Jugendphase (Meilensteine 3 - 5) in den Blick genommen worden. Dies sind der Wechsel von der 

Kita in die Grundschule, der Wechsel von der Grundschule in die weiterführende Schule sowie der 

Wechsel von der Schule in den Beruf / das Studium.  

 

In einem mehrjährigen Prozess sind so für die Bildungsregion Kreis Unna standardisierte Übergangspro-

tokolle für den Übergang 1 (Kita - Grundschule) und den Übergang 2 (Grundschule – weiterführende 

Schule) entstanden. Die Übergangsprotokolle beinhalten begonnene Fördermaßnahmen und besondere 

Interessen und Vorlieben des Kindes die individuelle Entwicklung des Kindes gut nachvollziehen lassen. 

Dies kann bei Elterngesprächen Impulse geben. Hat das Kind den Übergang von der Kita in die Grund-

schule gemeistert, sucht die Kita-Fachkraft nach Beginn des neuen Schuljahres ihrerseits die entspre-

chenden Grundschulen auf und erkundigt sich nach der individuellen Entwicklung der Schulkinder. Davon 

profitieren die Kinder, und der Kontakt stärkt die Zusammenarbeit zwischen den Fachkräften in Kitas und 

Grundschulen vor Ort. 

 

Darüber hinaus wurde als verbindliche Grundlage der Zusammenarbeit von abgebender und aufnehmen-

der Institution eine Muster-Kooperationsvereinbarung entwickelt.  Durch den Einsatz der Übergangspro-

tokolle und Kooperationsvereinbarungen ist ein transparentes, einheitliches und praktikables Verfahren 

geschaffen worden. Dieses gewährleistet die kontinuierliche Weiterführung vor- bzw. schulischer Lern-

prozesse der Kinder und vor allem bereits begonnene Förderungen ohne Zeitverlust (z.B. bei Schul- oder 

Wohnortwechsel innerhalb unserer Bildungsregion). Zudem wird durch den Einsatz der Übergangsproto-

kolle die Verbesserung / Intensivierung der Kommunikation der einzelnen Institutionen zum Wohle des 

Kindes angestrebt. Denn je qualifizierter und enger die Zusammenarbeit der Institutionen gestaltet wird, 

desto besser kann der Übergang für das einzelne Kind gelingen. 

 

Daneben gibt es natürlich eine Vielzahl weiterer bildungsrelevanter Handlungsfelder, die im Sinne einer 

präventiven Bildungspolitik im RBN Berücksichtigung finden, z.B. offene Ganztagsschulen, Projekte zur 

frühkindlichen naturwissenschaftlich-technischen Bildung im Elementarbereich wie das „Haus der kleinen 

Forscher“, Aktivitäten zur Einbindung von Kindern und Jugendlichen an Bildungsfragen z.B. im Rahmen 

von Wettbewerben, Abfragen in einer Kinder- und Jugend-Bildungskonferenz als präventiver partizipato-
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rischer Ansatz sowie unterschiedliche themenspezifische Angebote / Fortbildungen für Kitas und Schulen 

und vieles mehr. 

 

 

Kommunales Integrationszentrum (KI) 
Konkrete Angebote und Leistungen sind die Beratung und Qualifizierung von Fachkräften und Funktions-

trägern aus den Bereichen Bildung und Erziehung, die Implementierung von Eltern- und Sprachbildungs-

programmen sowie die Umsetzung von Projekten und die Erprobung von neuen Strukturen. Zudem stellt 

das KI spezielle Lernmaterialien zur Verfügung und organisiert entsprechende Facharbeitskreise. 

 

Fachberatung  

Pädagoginnen und Pädagogen aus Kitas, Schulen, der Jugendhilfe, Fachkräfte aus den Kommunalver-

waltungen, Funktionsträger aus den Migrantenorganisationen und anderen bürgerschaftlichen Initiativen 

können sich beim KI zu den Themen Kommunale Integrationskonzepte, frühkindliche Erziehung, Sprach- 

und Elternbildung, Deutsch als Fremdsprache / Deutsch als Zweitsprache (DaF/DaZ), interkulturelle 

Schulentwicklung, Demokratieförderung und Antirassismusarbeit beraten lassen.  

 

Fortbildungen und Informationsveranstaltungen 

Das Kommunale Integrationszentrum (KI) bietet Fortbildungen und Informationsveranstaltungen für Er-

zieher/innen, Lehrkräfte und Sozialpädagogen/innen, ehrenamtlich Tätige und andere Berufsgruppen an. 

Die Fortbildungen richten sich nach den Schwerpunkten der Kitas, Schulen, Kommunen und Integrations-

räte, die sie sich für ihre praktische Integrationsarbeit gesetzt haben oder die durch gesetzliche Vorgaben 

entstehen. Themenbereiche sind hier Sprach- und Elternbildung, Interkulturelle Sensibilisierung oder 

Demokratieförderung / Antirassismusarbeit. Damit bietet das KI im Kreis Unna bedarfsorientierte Qualifi-

zierungsangebote an, die den Integrationsprozess in den Regeleinrichtungen unterstützen. 

 

Sprach- und Elternbildungsprogramme  

Für die Kitas und Schulen im Kreis Unna bietet das KI die Implementierung der unten aufgeführten 

Sprach- und Elternbildungsprogramme an. Die Programme fördern eine qualifizierte Mehrsprachigkeit 

und die Erziehungskompetenz der Eltern: 

Á Griffbereit (2 – 3 Jahre) 

Á Rucksack Kita (4 – 6 Jahre)  

Á Väterprogramm (3 – 6 Jahre) 

Á Rucksack Schule (6 – 10 Jahre) 

Go-In 

Schulische und sprachliche Integration von neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern 

Seit 2012 haben schulpflichtige Kinder und Jugendliche, die aus dem Ausland in den Kreis Unna kom-

men, eine zentrale Anlaufstelle beim KI. Damit sie ihrem Potenzial entsprechend und zeitnah beschult 

werden können, erhalten sie in dieser Erstberatungsstelle eine individuelle Beratung und Unterstützung 

bei der Auswahl einer geeigneten Schule. Die Beschulung erfolgt integrativ im Regelsystem der Schule. 

Gemeinsam mit 12 Schulen nimmt das Kommunale Integrationszentrum mit diesem „Go-In-Projekt“ am 

Bund-Länder-Programm „Bildung durch Sprache und Schrift“ (BiSS) teil. Ziel ist die Weiterentwicklung 

des „Go-In“-Projektes mit den Schwerpunkten schuleigene Förderkonzepte und Qualifizierungsangeboten 

für Lehrkräfte.  

Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage (SoR-SmC)/CreaCourage SoR-SmC) ist ein Programm 

von und für Schülerinnen und Schüler, die einen Beitrag zu einem gewaltfreien und demokratischen Mit-

einander leisten wollen. Dafür erhält die Schule der engagierten Schülerinnen und Schüler den Titel 

"Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Das KI unterstützt die interessierten Schülerinnen und 

Schüler auf diesem Weg und veranstaltet alle zwei Jahre eine SoR-SmC-Werkschau, bei der Schulpro-

jekte der Öffentlichkeit präsentiert werden.  
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Partnerschaft und Netzwerke 

Die Mehrzahl der Projekte und Programme wird in enger Kooperation mit Kindertageseinrichtungen, den 

Schulen und Kommunen umgesetzt. Das KI wirkt in verschiedenen Arbeitsgemeinschaften mit und fördert 

so den Austausch von Erfahrungen, die Weiterentwicklung vieler Konzepte, die Bündelung von Know-

how und Ressourcen sowie die Verzahnung von Strukturen. Daraus resultiert das heutige große Netz-

werk, mit dessen fachlichen und finanziellen Ressourcen vielfältigste Projekte und Programme vom 

Kommunalen Integrationszentrum (KI) umgesetzt werden können. 

 

 
Dienstleistungszentrum Bildung Kreis Unna 

„Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA) 

Der Kreis Unna nimmt an „Kein Abschluss ohne Anschluss – Übergang Schule – Beruf in NRW“ teil. 

Ziel ist, mittelfristig die Berufsorientierung und Ausbildungschancen von Schülerinnen und Schülern im 

Kreis Unna deutlich zu verbessern durch: 

 Bündelung und bessere Strukturierung der bestehenden, vielfältigen Angebote zahlreicher 

Akteure; 

 (Weiter-)Entwicklung passgenauer und zielgruppenspezifischer Übergangsangebote u. a. in 

der Eingangsstufe der Berufskollegs; 

 Zuverlässige Mindeststandards für qualifizierte berufsorientierende Angebote „flächende-

ckend“ an allen weiterführenden Schulen im Kreis Unna. 

 

Die Standardelemente wurden sukzessive in allen Schulformen der weiterführenden, allgemeinbildenden 

Schulen im Kreis Unna eingeführt. Seit dem Schuljahr 2016/17 erfolgt eine flächendeckende Umsetzung. 

Rund 4.000 Schülerinnen und Schüler der Klasse 8 nehmen jeweils im Zeitraum von September bis De-

zember an der Durchführung einer Potenzialanalyse teil. Bei der Potenzialanalyse bewältigen die Schüle-

rinnen und Schüler praxisorientierte Aufgaben, bei denen insbesondere auf Teamgeist, motorisches Ge-

schick, Ausdauer, Konzentration und Kommunikationsfähigkeit geachtet wird. Im zweiten Schulhalbjahr 

schließen sich die dreimal eintägige Berufsfelderkundung in Betrieben an, die Wegbereiter für das zwei- 

bzw. dreiwöchige Schülerbetriebspraktikum sein sollen, das je nach Schule in der neunten oder zehnten 

Klasse durchgeführt wird. Ein Teil der Schülerinnen und Schüler führt die Berufsfelderkundung bei Bedarf 

bei einem Bildungsträger durch. Für eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern besteht bei besonde-

rem Förderbedarf die Möglichkeit, darüber hinaus noch sogenannte Praxiskurse in den Klassen 9 und 10 

zu besuchen. Dort sollen fachliche und soziale Kompetenzen in einem Berufsfeld vertieft werden. 

 

Weiteres Kernstück des Übergangs von der Schule in den Beruf/in das Studium ist die schulische Bera-

tung der Schülerinnen und Schüler und deren Eltern in der Schule. Dazu ist ein Zusammenwirken von 

Schulleitung, Lehrkräften (insbesondere der Studien- und Berufswahlkoordinatoren/innen), Schulsozial-

arbeitern/innen und weiteren externen Akteuren (z. B. der Berufsberatung) erforderlich. Das Beratungs-

ergebnis wird in einer standardisierten Anschlussvereinbarung dokumentiert. Die gibt sinnvolle Hinweise 

für den weiteren Ausbildungsweg, benennt mögliche Berufsfelder, enthält eine individuelle Prioritätenliste 

für weitere Schritte und benennt die ggf. dafür erforderlichen Ansprechpartner/innen. Die Schulen gestal-

ten die Berufs- und Studienorientierung fächerübergreifend auf der Grundlage eines schuleigenen Curri-

culums. 

 

„Bildung integriert“ im Kreis Unna (BiKU) 

Der Schwerpunkt liegt hier auf dem Übergang Schule - Beruf/Studium und der ganzheitlichen Betrach-

tung der Bildungsbiographie im Sinne des „Lebenslangen Lernens“. Entsprechend dieses Überganges 

und den weiteren Bildungsübergängen im Lebenslauf sollen Ist-Standanalysen vorgenommen und dafür 

geeignete Indikatoren entwickelt werden. Ferner ist beabsichtigt, Aspekte wie „Erhalt und Ausbau von 

Schulen“ oder „nichtbesetzte Ausbildungsstellen“ im Hinblick auf den demografischen Wandel zu berück-

sichtigen. Schul- und Ausbildungsabbrüche werden hinsichtlich ihrer Ursachen analysiert und präventive 

Maßnahmen mit weiteren regionalen Bildungsakteuren abgeleitet. Die Idee der Vernetzung mit regiona-

len Bildungsakteuren, wie z. B. Kreishandwerkerschaft, IHK, Jobcenter, Agentur für Arbeit, Schulen, 
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Schulamt, Kommunales Integrationszentrum und Jugendhilfe ist ein zentraler Baustein zur Erreichung der 

Projektziele „Abbau der Jugendarbeitslosigkeit“ und „Reduzierung der Schulabbrecherquote“. In der kon-

kreten Umsetzung bedeutet dies, eine Vielzahl an Bildungsprojekten und Initiativen zu bündeln, Parallel-

strukturen zu vermeiden, Wirkungen zu messen und Ressourcen gezielter einzusetzen. 

 

Im Mittelpunkt der inhaltlichen Arbeit steht der Aufbau eines systematischen, langfristigen und regionalen 

Bildungsmonitorings mit einem darauf aufbauenden kommunalen Bildungsmanagement inklusive einer 

umfassenden Bildungsberichterstattung. Im Projektverlauf soll somit eine regional vernetzte Bildungs-

landschaft entstehen, in der der einzelne Mensch mit seiner persönlichen Bildungsbiographie und seinen 

Entwicklungsmöglichkeiten im Mittelpunkt steht. 

 

Aufbauend auf bereits bestehende kreisweite Programme, Projekte und Strukturen wie beispielsweise 

KAoA oder KeKiz soll am Ende eine regional vernetzte Bildungslandschaft als Teil des kommunalen Prä-

ventionskonzeptes entstehen, in der jeder einzelne Mensch mit seiner individuellen Bildungsbiographie 

und seinen Potenzialen in den Blick genommen wird. Dabei legt BiKU ein ganzheitliches Bildungskonzept 

zugrunde, das für Chancengerechtigkeit, erfolgreiche Bildungsübergänge und die Vernetzung regionaler 

Bildungsakteure steht. 

 

Jobcenter Kreis Unna / Agentur für Arbeit Hamm 
Verzahnung Berufsberatung mit KAoA 

Das Angebot der Berufsberatung an den Schulen wird mit der Schule jährlich abgestimmt und in Koope-

rationsvereinbarungen festgehalten. Zu den Kernelementen des Angebotes in den Schulen zählen neben 

den Berufsorientierungsveranstaltungen die Sprechstunden in den Schulen, die Teilnahme an Eltern-

abenden und die Beteiligung an der Durchführung von hausinternen Messen. Gemeinsam mit der Schule 

oder auf Initiative der Eltern bietet die Berufsberatung Informationsveranstaltungen in Schulen zu Ausbil-

dungs- und Arbeitsmarktperspektiven, zu den unterschiedlichen Bildungswegen und zu Fördermöglich-

keiten an.  

 

Eine dieser Fördermöglichkeiten der Agentur für Arbeit Hamm ist die Berufseinstiegsbegleitung an Schu-

len für Schülerinnen und Schüler, die voraussichtlich Schwierigkeiten beim Erreichen des Hauptschulab-

schlusses und beim Übergang von der allgemein bildenden Schule in eine Ausbildung haben werden. 

Eine intensive Begleitung beginnt in der Vorabgangsklasse und wird nach Verlassen der allgemeinbil-

denden Schule während der Ausbildungssuche und in der Anfangsphase der Berufsausbildung weiterge-

führt. Ebenfalls besteht eine Nachbetreuung an den Berufskollegs, sofern ein weiterer Schulbesuch statt-

findet. Unter Berücksichtigung der persönlichen Stärken, Interessen und Fähigkeiten legen die Berufsein-

stiegsbegleiter/innen gemeinsam mit den Teilnehmenden und unter der Beteiligung der Berufsberatung 

fest, wie diese Unterstützung im Einzelnen aussehen wird.  

 

Die Agentur für Arbeit Hamm bietet neben der Berufsberatung auch Vermittlungsleistungen in Ausbildung 

und Arbeit für junge Menschen an und unterstützt Betriebe bei der Suche nach der bzw. dem geeigneten 

Auszubildenden. 

Ausbildungsbetriebe haben die Möglichkeit, über die JOBBÖRSE offene Ausbildungsstellen im Internet 

zu präsentieren und eigenständig Bewerberinnen und Bewerber zu suchen. Sie können auch die indivi-

duelle Ausbildungsvermittlung durch den gemeinsamen Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit Hamm 

und des Jobcenters Kreis Unna in Anspruch nehmen.  

 

Berufsberatung und Arbeitgeberservice haben einen umfassenden und differenzierten Überblick über den 

örtlichen, regionalen, aber auch den bundesweiten Ausbildungsmarkt und kennen die meisten Ausbil-

dungssuchenden sowie deren Eignung, Neigung und Leistungsfähigkeit. Die Ausbildungsvermittlung 

dient dem Ziel, Ausbildungsanbieter und Ausbildungssuchende zusammen zu führen und somit den Aus-

gleich am Ausbildungsmarkt herzustellen.  

 
Schülerbeauftragte  
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Neben dem Handlungsstrang KAoA, der für alle Schülerinnen und Schüler greift, besteht ein zusätzliches 

Unterstützungsangebot im Jobcenter Kreis Unna für Jugendliche, die in einem SGB II-Haushalt aufwach-

sen und das 15. Lebensjahr vollendet haben. An allen Standorten des Jobcenters Kreis Unna stehen 

speziell geschulte Vermittlungsfachkräfte (Schülerbeauftragte) bereit. Der Erstkontakt findet zu einem 

Zeitpunkt statt, an dem die Jugendlichen in der Regel noch eine allgemeinbildende Schule besuchen. Die 

Schülerbeauftragten motivieren je nach persönlicher Situation zum (Weiter-) Besuch der Schule oder zur 

Erstausbildung. Die Beratung erfolgt in Abhängigkeit vom Schulentlassjahr und dem individuellen Bedarf 

unterschiedlich intensiv. 

 

Ziel ist, bei der Berufsorientierung zu begleiten und bei möglichen Problemen frühzeitig und individuell 

einzugreifen und zu fördern. Hierdurch bildet die Schülerbetreuung ein Bindeglied (Lotsenfunktion) zwi-

schen der Schulsozialarbeit, der Berufsberatung der Agentur für Arbeit Hamm und der Ausbildungsstel-

lenvermittlung (vgl. Jugendberufsagentur). Flankiert wird die Beratung zur Erhöhung des Erfolges durch 

die Beteiligung der Eltern.  

 
Die Beratung erstreckt sich auf das Anbieten von Förderleistungen für Schülerinnen und Schüler (z. B. 

Bildungs- und Teilhabepaket oder Schüler-BaföG) und identifiziert Ausbildungs- und Berufswünsche. 

Zudem führen die Schülerbeauftragten an einschlägige Informationsmedien (JobBörse, BERUFE Univer-

sum, Online-Portale, usw.) heran und erläutern das Angebot der Berufsberatung der Agentur für Arbeit 

Hamm (individuelle Gespräche oder Berufsinformationszentrum). Bei Interesse wird direkt ein Kontakt zur 

Berufsberatung hergestellt. In Einzelfällen erstreckt sich das Hilfeangebot der Schülerbeauftragten auf die 

Gestaltung des Bewerbungsprozesses und das Begleiten zu Vorstellungsgesprächen.  

 
Bei persönlichen und schulischen Schwierigkeiten kann der Schülerbeauftragte Angebote zur Herstellung 

der Ausbildungsreife machen und über einen abgestimmten Prozess Netzwerkpartner einbeziehen (Bera-

tungsstellen, Jugendamt u.v.m.), um möglichst schnell und umfassend zu helfen.   

 
Darüber hinaus sind die Schülerbeauftragten auch vor Ort an Schulen aktiv, z. B. im Rahmen von Ausbil-

dungsmessen. Sie sind zudem in Netzwerke eingebunden, um die Ansprache von jungen Menschen zu 

intensivieren. Ausbildungsstellenvermittler unterstützen die ausbildungsinteressierten jungen Kunden bei 

der passgenauen Vermittlung in eine Ausbildungsstelle. Dabei arbeiten die Vermittler eng mit den Kolle-

gen der Agentur für Arbeit Hamm zusammen.  

 
 

Resümee 

In einzelnen Arbeitsbereichen hat sich eine gemeinsame Zielvorstellung entwickelt, die allen Beteiligten 

einen guten Orientierungsrahmen (Meilensteine, Wirkungsraster, Ü1- und Ü2-Übergangs-Protokolle, 

Qualitätsstandards, Weiterentwicklung der Frühen Hilfen etc.) für die zukünftige Arbeit bietet. Dieser kann 

dazu beitragen, dass man voneinander lernt, sich mit externen Partnern u.a. aus der Wirtschaft, aus Ver-

bänden oder den Weiterbildungsträgern besser abstimmt und noch zielgerichteter arbeitet. Ziele wie die 

Optimierung der Frühen Hilfen zur Schließung vorhandener Lücken bis hin zur Halbierung der Jugendar-

beitslosigkeit bis 2020, sind für die weitere Bearbeitung der einzelnen Handlungsfelder erarbeitet. Netz-

werkarbeit fördert Prävention. Hier werden die Einrichtungen und Dienste vor Ort in die vorbeugende 

Arbeit integriert. 
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Kommunikations- und Steuerungsstruktur in den kommunalen Präventionsketten 

 

 
 

 

Gremien Lenkungsgruppe und Projektgruppe  

Die Koordinierung der Präventionskette mit dem Ziel der Präventionsförderung hat sich bewährt. Sie ob-

liegt einerseits einer strategischen und andererseits einer operativen Ebene. Diese werden im Modell für 

die jeweilige Kommune im Kreis Unna durch die beiden Gremien Lenkungsgruppe und Projektgruppe 

verantwortet. In der Projektgruppe verknüpfen Fachkräfte der Bereiche Jugend, Bildung, Gesundheit und 

Soziales Anregungen und Handlungsempfehlungen aus den unterschiedlichen kommunalen Netzwerken. 

Die Mitglieder der Projektgruppe bilden hierzu jeweils ein Tandem aus einem kommunalem Vertreter und 

einem Vertreter der Kreisverwaltung, welches sich als Verantwortungsgemeinschaft schwerpunktmäßig 

einem Meilenstein zuwendet.  

 
Mittels eines koordinierten Rückkopplungsprozesses zur Lenkungsgruppe werden steuerungsrelevante 

Informationen geliefert und bilden so die Grundlage für kommunalpolitische Entscheidungsprozesse. In 

diesem Auftrag können Maßnahmen der unterschiedlichen Arbeitsbereiche aufeinander abgestimmt und 

gemeinsam weiter entwickelt werden. 

 
Insofern bildet die Projektgruppe neben inhaltlicher Verknüpfung der kommunalen Netzwerkprozesse 

eine kreisweite „Kommunale Transferbörse“ im Sinne eines Qualitätsentwicklungsinstruments zur Förde-

rung der kommunalen Prävention (vgl. Bericht „Brücken für Familien“ 2015). Grundsätzlich soll es im 

Rahmen der kommunalen Präventionskette nicht darum gehen, nach dem einen wirksamen Projektent-

wurf zu suchen, sondern die vielen guten Ideen der bestehenden Netzwerke zu bündeln und für ein ge-

meinsames Vorgehen eine Verantwortungsgemeinschaft zu bilden. 

 
Koordination  

Einen weiteren Lösungsansatz im Sinne der kommunalen Präventionsketten bietet die Koordination der 

kommunalen Koordinierenden. Die Stelle der „KeKiz-Koordination“ wurde in der Bürgermeisterkonferenz 

entschieden und wird derzeit mit den Mitteln des Landesmodellvorhabens finanziert.  
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Für die nachhaltige Strukturbildung bedarf es zukünftig der Absicherung dieser personellen Ressource 

zur Umsetzung der Präventionsförderung. Hierunter fällt insbesondere die fachliche Begleitung der Len-

kungs- und Projektgruppe. Mittels eines koordinierten Rückkopplungsprozesses zur Lenkungsgruppe 

werden steuerungsrelevante Informationen zur Präventionskette geliefert und bilden so die Grundlage für 

kommunalpolitische Entscheidungsprozesse. Außerdem übernimmt die Koordination die Vorbereitung, 

Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen der Lenkungs- und Projektgruppe sowie die jährliche 

Dokumentation der Präventionsarbeit im Kreis Unna.  

 

Die Kommunen mit den Bereichen Jugendhilfe, Bildung, Gesundheit und Sozialleistungen haben sich 

zusammengefunden, die kommunalen Präventionsketten zu entwickeln. Das bedeutet für alle Beteiligten 

den mit KeKiz begonnenen Veränderungsprozess weiter zu gestalten. Wenn die für den Prozess so wich-

tige Koordination funktioniert, wird dies auch gelingen.. Denn es geht darum, die Vielfalt und Differen-

ziertheit der an der kommunalen Präventionsarbeit beteiligten Dienste und Einrichtungen für die übergrei-

fenden Entwicklungsvorhaben zu moderieren. Hierzu gehört, die berechtigt unterschiedlichen Sichtwei-

sen der einzelnen Akteure aus ihren jeweiligen Systemlogiken zu verstehen und gegenüber den anderen 

Partnern zur Geltung zu bringen und weiterhin das „große gemeinsame Ziel“ zu verfolgen.  

 

Die Koordination beinhaltet darüber hinaus die Vorbereitung, methodische und inhaltliche Gestaltung und 

Ergebnissicherung der Präventionskonferenzen.  

 

Es ist nicht auszuschließen, dass ohne die Koordination der Prozess ins Stocken oder zum Erliegen 

kommt. 
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6 Kommunale Präventionsketten  
 

a) Kommunale Strukturen in der Kommune im Kreis Unna 

(findet sich im jeweiligen ggfs. zukünftigen Kommunalen Präventionskonzept) 

 
b) Auswahl von Daten und Indikatoren zur Prävention 

 

Sozialstrukturelle Rahmendaten 

Präventionsprozesse können nicht losgelöst von allgemeinen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 

Entwicklungen betrachtet werden. Maßgebliche Rahmenbedingungen stellen die demographische Ent-

wicklung, die Wirtschaftsstruktur und der Arbeitsmarkt sowie die soziale Lage dar. Vor allem die sozial-

strukturellen Rahmendaten sind entscheidende Parameter zur nachhaltigen Ausrichtung der kommunalen 

Daseinsfürsorge. Die Entwicklung dieses Sozialdatenkonzeptes ist Teil der interkommunalen Abstim-

mung im Kreis Unna. Die Bedeutung von Sozialdaten für die Weiterentwicklung der kommunalen Infra-

struktur wird zum Beispiel an dem Merkmal Altersstruktur deutlich: Durch die Entwicklung der jeweiligen 

Altersgruppen wird der Bedarf an Kindertagesbetreuungsplätzen, Schul- und Ausbildungsplätzen, Wohn-

raum oder Familienbildungsangeboten bestimmt.  

 

Rahmendaten 

  

  

MS 1 

(0 < 1 

Jahr) 

MS 2 

(1 < 6 

Jahre) 

MS 3 

(6 < 10 

Jahre) 

MS 4 

(10 < 16 

Jahre) 

MS 5 

(16 < 25 

Jahre) 

alle MS 

Bevölkerung gesamt             

Bevölkerung nach Alter / Altersstruktur             

Migrationshintergrund / Ausländer             

Kinder von Alleinerziehenden im SGB II             

….             
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Indikatorenset zur Prävention 

Das Indikatorenset zur Prävention stellt relevante Informationen dar, die bereichsübergreifend für die 

Präventionsketten von großer Bedeutung sind und sich an der Struktur der Lebensphasen, vom Kind aus 

gedacht, orientieren. In den Kategorien Elternkompetenz, Kinder-/Jugendkompetenz, soziale Bedingun-

gen, materielle Situation sowie Gesundheit/Entwicklung werden ausgewählte Basisdaten in den Blick 

genommen, um zielgerichtet aus Daten Taten werden zu lassen.  

 

 

Ausgewählte Beispiele für Indikatoren zur Prävention 

  

Kompetenzfeld mögliche Datenquellen 
MS 

1 

MS 

2 

MS 

3 

MS 

4 

MS 

5 

alle 

MS 

Elternkompetenz 
Gefährdungseinschätzungen nach § 8a 

SGBVIII             

Kinder-

/Jugendkompetenz 

Sprachkompetenz (SEU)             

Schulabschluss (z.B. Kinder ohne Ab-

schluss)             

soziale Bedingungen 

u 3-Betreuung             

Mitgliedschaft im Sportverein             

Ganztagsbetreuung             

materielle Situation 

SGB II-Quote             

Transferleistungen (Bsp. Wohngeld)             

Elternbeiträge Kita 
  

          

Arbeitslosigkeit   

 

        

Gesundheit/ 

Entwicklung 

Zahngesundheit             

SEU (Bsp. Adipositas)             

Inklusionskinder (z.B. in Kita + § 35a 

SGB VIII)             

 

 

Das Monitoringraster wird sukzessive durch die Akteure der kreisweiten Meilenstein-Tandems (s. Steue-

rungsstruktur, S. 19) weiterentwickelt und befüllt. Die hierbei ausgesuchten präventionsrelevanten Kern-

indikatoren werden für die jeweilige Kommune konkretisiert. Ziel dieses Entwicklungsprozesses ist ein 

wirkungsorientiertes Monitoring, welches die messbaren Veränderungen handlungsorientiert in einzelnen 

Indikatoren darstellt. Das Monitoringraster dient den kommunalen Meilensteinnetzwerken für die zielge-

richtete Weiterentwicklung der Präventionsmaßnahmen und deren Evaluation. 

 

 

 

Bestandsaufnahme der jeweiligen Kommune im Kreis Unna der Angebote und Netzwerke 

(Präventionskette, findet sich im jeweiligen ggfs. zukünftigen Kommunalen Präventionskonzept) 
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) 

7 Handlungsanforderungen  
ï notwendige nächste Schritte, orientiert an den Meilensteinen 

 

Im Anschluss an die Bestandsaufnahme lässt sich zusammenfassend feststellen, dass eine Fülle an An-

geboten vorgehalten wird. In den vergangenen Jahren wurde zum Aufbau der Präventionsketten anhand 

verschiedener Situationen und mit einzelnen Bausteinen gestartet. Die Kommunen haben sich jetzt an 

verschiedenen Stellen auf den Weg gemacht, einzelne Bausteine zusammenzuführen. Basis dafür sind 

die in verschiedenen Workshops, Netzwerken und Arbeitsgruppen zusammengefassten Kenntnisse über 

die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen in ihren jeweiligen Entwicklungs-Meilensteinen sowie über 

deren Bedarfe. Die bisherigen Prozesse verliefen parallel, z.B. die Entwicklungen in den Frühen Hilfen 

oder die Aktivitäten zum Übergang in den Beruf. 

 

Diese Ergebnisse zeigen sich in den kommunalen Präventionsketten. Durch die intensive Betrachtung 

der Meilensteine 1 bis 5 wurde von den Akteuren aus der Verwaltung und von den Akteuren vor Ort in 

den entsprechenden Netzwerken herausgestellt, in welchen inhaltlichen Bereichen, bei welcher Zielgrup-

pe oder in welchen Übergängen zwischen den Meilensteinen Lücken in der Versorgung oder besondere 

Förderbedarfe bestehen (s. Lücken/Ausbaufähig). Teilweise wurden neue Lücken identifiziert oder aber 

bereits bestehende Festlegungen bestätigt. Dabei bleibt festzuhalten, dass bereits erprobte Präventions-

praktiken existieren und dafür ebenfalls geeignete Strukturen zur Verfügung stehen. 

 

Erfolgskriterien für die kommunalen Präventionsketten lassen sich grundsätzlich an vier Aspekten erläu-

tern: 

 Eine verbindliche Struktur der Arbeitsweise und der Zusammenarbeit wird angestrebt: Durch ge-

samtstrategisches Denken sollen die zur Verfügung stehenden Mittel wirkungsvoll eingesetzt 

werden. Durch kombinierte und ineinandergreifende Unterstützungsangebote lässt sich nachhal-

tige Wirkung erzielen. 

 Die sozialraumorientierte Infrastruktur soll gestärkt werden. 

 Die Verbesserung der kommunalen Wirtschaftlichkeit soll angestrebt werden - jedes Kind, das 

frühzeitige Unterstützung erfährt, spart Folgekosten ein. 

 Die Wirkung der Maßnahmen wird nachverfolgt / evaluiert. 

 
Im Ergebnis empfiehlt es sich, eine Priorisierung der kommunalen Handlungsbedarfe vorzunehmen, da 

eine zeitgleiche Umsetzung aller Handlungsbedarfe mit den vorhandenen Ressourcen nicht zu realisieren 

ist.  

 

Die Akteure aus der Verwaltung und die Akteure vor Ort in den entsprechenden Netzwerken haben wie-

derum zu den identifizierten Lücken und besonders priorisierten Bedarfen Maßnahmen erarbeitet. Diese 

werden für jeden Meilenstein nachfolgend mit der methodischen Strategie anhand des Wirkungsrasters 

verfolgt. Es sind Kriterien benannt, an denen die angestrebte Wirkung überprüft werden kann. 

 

Folgendes Wirkungsraster, nach dem die Lücken geschlossen werden: 

 

Was wollen wir bewirken? Was muss dafür geschehen? 

  

 

Woran merken wir eine Veränderung? Wie müssen wir es tun/ 

Was brauchen wir dafür? 
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Ergebnisse bzw. Vorschläge aus den Meilensteinprozessen: 

 

Meilenstein 1: Eintritt in die Elternschaft/Geburt 
Hauptverantwortliche für den Meilenstein:  

Gesundheit (bis Geburt) bzw. Gesundheit / Jugendhilfe (nach Geburt) 

 

Tandem (s. Steuerungsstruktur, S. 19): 

- Kreis Unna | Fachbereich Familie und Jugend und  

- Stadt Werne | Fachbereich Jugend und Familie in Kooperation mit 

- Kreis Unna | Fachbereich Gesundheit und Verbraucherschutz  

 

Die entscheidenden Herausforderungen sind das Erreichen der Zielgruppe: Wie kann der Zugang für alle 

Kinder und Eltern gesichert sein? Es bestehen Lücken in der Unterstützung bei der emotionalen und so-

zialen Entwicklung von Kindern aus besonders belasteten Familien; bestehende Angebote der Elternbil-

dung werden zu wenig genutzt (Zugang). 

 

 

Was wollen wir bewirken? Was muss dafür geschehen? 

 

Eltern von Kindern, die noch nicht institutionell be-

treut werden, verfügen über die für eine gelingende 

Entwicklung des Kindes erforderliche Erziehungs-

kompetenz.  

Das Kind hat eine sichere Bindung als Fundament 

und zum Kitastart einen altersgemäßen Entwick-

lungsstand. 

 

 

 

Wir bieten gemeinsam mit den Kooperationspart-

nern vor Ort gezielte Elternbildungs-Angebote z.B. 

Elternstart NRW oder „Starke Eltern – starke Kin-

der“, an.  

Wir verbessern die Zugänge insbesondere für 

Eltern, die bisher nicht erreicht wurden. Dazu 

sprechen erfahrene Fachkräfte/Mittler im Rahmen 

der Gehstruktur Eltern an, informieren über Unter-

stützungsmöglichkeiten und verweisen an die 

passenden Angebote (Lotsenfunktion).  

 

Woran merken wir eine Veränderung? Wie müssen wir es tun/ 

Was brauchen wir dafür? 

 
Stärkere Inanspruchnahme von Elternstart NRW 

um 20 Prozent sowie Elternbildungskursen in den 

Familienzentren um 10 Prozent. 

 

 
Zeitliche und finanzielle Ressourcen sowie ggfls. 

Qualifikationsmaßnahmen für Hauptverantwortli-

che (Lotsen) und ehrenamtliche Begleiter stehen 

zur Verfügung. 

Noch stärkere Vernetzung der Schwanger-

schaftsberatung, der Familienhebammen, des 

Familienbüros, der Familienzentren, damit lotsen-

fungieren funktioniert 
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V Meilenstein 2: Eintritt in die Kindertagesbetreuung  
Hauptverantwortliche für den Meilenstein:  

Jugendhilfe / Familienzentren (m. Kita und Tagespflege), vor Tagesbetreuung mit Familienbüro  

Tandem:   Stadt Bergkamen | Jugendamt 

Stadt Werne | Fachbereich Jugend und Familie 

 

Was wollen wir bewirken? Was muss dafür geschehen? 

 

Verbesserte Startbedingungen für Kinder aus Fami-

lien mit Migrationshintergrund in die Schullaufbahn  

 

Quantitativer Ausbau der Sprach- und Elternbil-

dungsprogramme Griffbereit und Rucksack in den 

Kindertageseinrichtungen 

 

Woran merken wir eine Veränderung? Wie müssen wir es tun/ 

Was brauchen wir dafür? 

 

Verbesserte Teilhabe der Eltern am Kita-Alltag und 

eine beobachtbare Bildungsunterstützung der Kin-

der durch ihre Eltern 

 

Verstärkte Ansprache der Kita auf die Implemen-

tierung der Programme in ihrer Einrichtung und 

wirksamkeitsorientierte Ansprache der Eltern 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Meilenstein 3: Eintritt in die Grundschule 

Hauptverantwortliche für den Meilenstein: Schulen (Schulsozialarbeiter / Beratungslehrer), Regionales 

Bildungsnetzwerk  

Tandem:   - Kreisstadt Unna | Fachbereich Jugend und Familie 

- Stadt Bergkamen | Jugendamt 

- Stadt Kamen | Fachbereich Jugend, Soziales, Schule und Sport 

- Kreis Unna | Fachbereich Schulen und Bildung – Regionales Bildungsnetzwerk 

 

Was wollen wir bewirken? Was muss dafür geschehen? 

 
Einheitlicher Qualitätsstandard im Übergang 1 
 

Chancengleichheit durch einheitliche Voraussetzun-
gen 
 
Bildungswege ohne Brüche 
 
Gelungene Übergänge zwischen den Institutionen 

 
Flächendeckender Einsatz des Ü-1-Protokolls 
 
Intensivierung der Kooperation zwischen Kita, 
Schule u. Eltern 
 
Zusammenarbeit auf Augenhöhe 
 
Kontinuität in Entwicklungs- und Lernprozessen 
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(Kita-Grundschule) 
 
Transparenz über Entwicklungsstände zur nahtlosen 
Förderung ohne Zeitverlust 
 

Woran merken wir eine Veränderung? Wie müssen wir es tun/ 

Was brauchen wir dafür? 

 
Ein gutes „Ankommen“ der Kinder in der Institution 
Schule 
 
Nahtlose, gelungene Übergänge 
 
Passgenaue Förderangebote für die im Ü-1-Protokoll 
erfassten Entwicklungsbereiche 
 
Regelmäßiger Austausch aller am Übergang Beteilig-
ten ( Kinder, Eltern, Lehrer, Erzieher) 
 

 
Weitergabe der Informationen über das Ü-1-
Protokoll 
 
Stärkung der Kooperation zwischen Kita und 
Grundschule  
 
Schließen einer Kooperationsvereinbarung zwi-
schen Kita und Grundschule  
 
 

 

sowie  

Was wollen wir bewirken? Was muss dafür geschehen? 

 
Verbesserung der Schullaufbahn für Kinder aus Fami-
lien mit Migrationshintergrund  

 
Erfolgreiche schulische und sprachliche Integration 
von neuzugewanderten Schüler/innen 
 

 
Quantitativer Ausbau des Sprach- und Elternbil-
dungsprogramms Rucksack in den Grundschulen  
 
Zeitnahe und potentialorientierte Beschulung nach 
der Einreise in das Regelschulsystem 

Woran merken wir eine Veränderung? Wie müssen wir es tun/ 

Was brauchen wir dafür? 

 
Beobachtbarer Bildungserfolg bei Kinder aus Familien 
mit Migrationshintergrund in der Grundschule  
 
Verbesserter Anschluss an den Regelunterricht durch 
Vertiefung des Deutscherwerbs in der Ferienzeit  

 
Zuverlässige Finanzierung der Rucksackgruppen 
(je teilnehmende Schule: ca. 10.000,00 € für ein 4-
zügiges ‚Rucksackprogramm)  
 
Integrative Einbindung der neu zugewanderten 
Grundschulkinder in die freizeitpädagogischen Fe-
rienangebote der Kinder- und Jugendförderung 

 

 

 

 

 

 

V Meilenstein 4: Eintritt in die weiterführende Schule 
Hauptverantwortliche für den Meilenstein: Schulen (Schulsozialarbeiter / Beratungslehrer) Regionales 

Bildungsnetzwerk  

Tandem: - Stadt Lünen | Abteilung Jugend.Hilfe und Förderung 

- Kreis Unna | Fachbereich Schulen und Bildung  

- Kreis Unna | Fachbereich Arbeit und Soziales - Kommunales Integrationszentrum 

 

Was wollen wir bewirken? Was muss dafür geschehen? 
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Qualitative und Quantitative Standards setzen 
 
Die Vereinfachung der vom Gesetz vorgeschriebe-
nen „Begründete Empfehlung“ in Klasse 4 
 
Chancengleichheit 
 
Transparenz über Entwicklungsstände zur nahtlo-
sen Förderung ohne Zeitverlust 
 

Gleiche Übergangsvoraussetzungen schaffen 
 
Flächendeckender Einsatz des Ü-2-Protokolls 
 
Förderung und Vereinfachung des Austauschs 
und der gemeinsamen Beratung aller Beteiligten 

 

Woran merken wir eine Veränderung? Wie müssen wir es tun/ 

Was brauchen wir dafür? 

 
Vereinfachter Austausch zwischen den am Über-
gang Beteiligten 
 
Passgenaue Förderangebote ohne Zeitverlust 
 
Kontinuität in Entwicklungs- und Lernprozessen 
 

 
Weitergabe von Informationen über das Ü-2-
Protokoll 
 
Stärkung der Kooperation von Grundschule und 
weiterführender Schule 
 
 

 

  sowie 

Was wollen wir bewirken? Was muss dafür geschehen? 

 
Erfolgreiche schulische und sprachliche Integration 
von neuzugewanderten Schüler/innen 
 

 
Zeitnahe und potentialorientierte Beschulung nach 
der Einreise in das Regelschulsystem 
 

Woran merken wir eine Veränderung? Wie müssen wir es tun/ 

Was brauchen wir dafür? 

 
Verbesserter Anschluss an den Regelunterricht 
durch Vertiefung des Deutscherwerbs in der Feri-
enzeit.  

 
Freizeitpädagogisch orientierte „Feriensprach-
camps“ zur Unterstützung des „Deutschlernpro-
zesses‘“ 

 

 

 

 

V Meilenstein 5: Eintritt in das Berufsleben 

Hauptverantwortliche für den Meilenstein: Schulen, Jobcenter Kreis Unna 

Tandem:  - Jobcenter Kreis Unna,  

  - Kreis Unna | Schulen und Bildung 

  - Stadt Selm | Fachbereich Schule und Ausbildung 

 

 

Entwicklungsbedarfe bestehen  in der Begleitung besonders belasteter Jugendlicher im Übergang Schu-

le-Beruf; Optimierung der Vernetzung der Institutionen, fehlende Orientierung für Jugendliche. 

Zum Meilenstein sind  „Kein Abschluss ohne Anschluss – Übergang Schule – Beruf in NRW“, „Bildung 

integriert“ (BiKU) wesentliche Elemente. Herausforderungen bestehen darin, dass eine regional vernetzte 

Bildungslandschaft, in der der einzelne Mensch mit seiner persönlichen Bildungsbiographie und seinen 

Entwicklungsmöglichkeiten im Mittelpunkt steht, entsteht. Jeder einzelne Mensch mit seiner individuellen 

Bildungsbiographie und seinen Potenzialen muss in den Blick genommen werden. Dabei liegt ein ganz-

heitliches Bildungskonzept zugrunde, das für Chancengerechtigkeit, erfolgreiche Bildungsübergänge und 

die Vernetzung regionaler Bildungsakteure steht. 

 



26 

 

Entwicklungsbedarfe bestehen darüber hinaus in der Begleitung besonders belasteter Jugendlicher im 

Übergang Schule-Beruf; Optimierung der Vernetzung der Institutionen, fehlende Orientierung für Jugend-

liche. Kernelemente im Sinne des ganzheitlichen Bildungskonzeptes sind KAoA, die Verzahnung der 

Berufsberatung mit KAoA, die Schülerbeauftragten, BiKU. 

 

Was wollen wir bewirken? Was muss dafür geschehen? 

 
Frühzeitige Berufsorientierung 
 
Erfolgreicher Übergang in das Berufsleben 
 
Verringerung der Anzahl von Jugendlichen ohne Schul-
abschluss 
 
Verbesserung der Ausbildungschancen 
 
Reduzierung der Jugendarbeitslosigkeit 
 

 
Aufbau eines kreisweiten Bildungsmonitorings und -
managements 
 
Erstellung eines umfassenden Bildungsberichts mit 
resultierenden Handlungsempfehlungen 
 
Vernetzung der regionalen Akteure für eine nach-
haltige Bildungslandschaft 

 

Woran merken wir eine Veränderung? Wie müssen wir es tun/ 

Was brauchen wir dafür? 

 
Mehr Jugendliche mit allgemeinbildendem Schulab-
schluss 
 
Durchführung passgenauer Übergangsangebote 
 
Erhöhte Anzahl von Jugendlichen mit Ausbildungs- bzw. 
Studienplatz 
 
Verbessertes Verhältnis zwischen Angebot und Nach-
frage in der dualen Berufsausbildung 

 
Einführung zuverlässiger Mindeststandards für qua-
lifizierte berufsorientierende Angebote „flächende-
ckend“ an allen weiterführenden Schulen im Kreis 
Unna 
 
Entwicklung passgenauer und zielgruppenspezifi-
scher Übergangsangebote u.a. in der Eingangsstufe 
der Berufskollegs 
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8 notwendige Schritte, orientiert an den Meilensteinen 
 

(findet sich im jeweiligen ggfs. zukünftigen Kommunalen Präventionskonzept) 
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9 Fazit 
 

Im Rahmen des Prozesses zur Erarbeitung der kommunalen Präventionsketten und der seit der Umset-

zung der Frühen Hilfen sowie durch den KeKiz-Prozess gewonnenen Erkenntnisse wird deutlich, dass 

vorbeugende Politik gut und richtig ist. Sie benötigt jedoch einen langen Atem und „know-how“. Sie muss 

stetig fortgesetzt werden. Die priorisierten Präventionsansätze werden weiterverfolgt. Unabhängig davon, 

ob bereits konkrete Aktivitäten mit Hilfe bewährter Verfahren Anwendung finden oder ob sich zukünftig 

neue Lücken ergeben, wird eine Priorisierung oder Schwerpunktsetzung immer wieder vorgenommen 

und jeweils entschieden, welche Präventionsstrategien Vorrang haben. 

 

Voraussetzung ist die konsequente Ausrichtung „vom Kind her zu denken“, die beschriebenen passge-

nauen Prozesse vor Ort und eine lebendige Kultur der Zusammenarbeit. Durch diese Grundorientierung 

kann ein großer Teil der Präventionskette kostenneutral geleistet werden. Für die Begleitung und Durch-

führung der notwendigen Vernetzungsaktivitäten durch eine Koordinierungsstelle, für fachliche Fortbil-

dungen, für Investitionen in Kinder und Jugendliche, um so den Lückenschluss zu erlangen, werden zu-

sätzliche Aufwendungen benötigt. Die Bilanzen im KeKiz-Bericht „Brücken für Familien der kreisangehö-

rigen Kommunen, in den KeKiz-Evaluationsberichten, im Bericht zum Ausbau der Beratung nach § 16 

SGB VIII u.a. zeigen, dass sich ein entsprechender Ressourceneinsatz gesamtgesellschaftlich rechnet. 

 

 

Voraussetzungen für die nachhaltige Prävention sind die Praxis sowie stetige die Weiterentwicklung der 

Konzepte, denn Präventionsarbeit ist ein dauerhafter Prozess, der sich - immer orientiert an den gesell-

schaftlichen Veränderungen, den Herausforderungen und Bedarfen von  Kindern, Jugendlichen und Fa-

milien - weiter entwickelt. Das kommunale Präventionskonzept wird deshalb in Kooperation mit allen Be-

teiligten kontinuierlich fortgeschrieben. 

 

Im nächsten Schritt sollen die priorisierten Handlungsschritte realisiert werden. 

 

 

 

 

 

 

Stand Februar 2020 

 

           


